
Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen vom 8. Juni 2022

Redaktionelle Endfassung

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechts für die (Erz-)
Diözesen  Aachen,  Essen,  Köln,  Münster  (nordrhein-westfälischer  Teil)  und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022 beschlossen:

I) Die  Ordnung  für  Schülerinnen  in  praxisintegrierten  Ausbildungsgängen  zur
Erzieherin  nach  landesrechtlichen  Regelungen  (PiA-Ordnung)  für  die
(Erz-)Bistümer  Aachen,  Essen,  Köln,  Münster  (nordrhein-westfälischer  Teil)
und Paderborn vom ………… (Kirchliches Amtsblatt ………………………………………),
zuletzt geändert am ……………………………….. (Kirchliches Amtsblatt …………), wird
wie folgt geändert:

1. Der Titel der Ordnung wird wie folgt neu gefasst:

„Ordnung  für  Schülerinnen  in  praxisintegrierten  Ausbildungsgängen  zur
Erzieherin,  Kinderpflegerin  oder  Heilerziehungspflegerin  nach
landesrechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung)“.

2. In der Präambel wird Satz 1 wie folgt neu gefasst:

„Auf der Grundlage landesrechtlicher Regelungen werden die Ausbildungen
zur  „staatlich  anerkannten  Erzieherin“  /  zum  „staatlich  anerkannten
Erzieher“ und „zur staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin“ / „zum
staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger“ (in Nordrhein-Westfalen: §§
27  ff.  der  Anlage  E  zur  APO-BK*)  sowie  „zur  staatlich  geprüften
Kinderpflegerin  /  zum staatlich  geprüften  Kinderpfleger“  (in  Nordrhein-
Westfalen: Anlage B zur APO-BK) in verschiedenen Organisationsformen
durchgeführt.

* Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK – vom 26. Mai 1999)“

3. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Erzieherin“  die  Wörter  „,  zur
Heilerziehungspflegerin und zur Kinderpflegerin“ eingefügt.

b) An Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:



„Diese  Ordnung  gilt  für  Schülerinnen  in  praxisintegrierten
Ausbildungsgängen zur Kinderpflegerin oder zur Heilerziehungspflegerin
im Sinne von Satz 1, wenn die Ausbildung nach dem 31. Juli  2022
beginnt.“

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt  in  der  Ausbildung  Erzieherin
und Heilerziehungspflegerin beträgt:
 
im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro.“

b) Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz 2 folgenden Wortlauts eingefügt:

„(2)  Das  monatliche  Ausbildungsentgelt  in  der  Ausbildung
Kinderpflegerin beträgt:
 
im ersten Ausbildungsjahr 1.118,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

d) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

5. In § 18 Absatz 2 Satz 2 wird in den beiden Klammern jeweils die Zahl 3
durch die Zahl 4 ersetzt.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. August 2022 in Kraft.


